
 

Tischtennis-Club Benrath 1983 e.V. 

 

Satzung    

 

§  1 Name und Sitz des Vereins  

 (1) Der Verein führt den Namen "TTC Benrath 1983 e.V."  abgekürzt:  

     „TTC Benrath“. 

 (2) Er hat seinen Sitz in Düsseldorf-Benrath. 

 

§  2 Ziel und Gemeinnützigkeit  

 (1) Der TTC-Benrath mit Sitz in Düsseldorf - Benrath, verfolgt 

ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke  im Sinne des 

Abschnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabeno rdnung. Zweck 

des Vereins ist die Förderung des Sports. 

 (2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere d urch die 

Förderung sportlicher Übungen und Leistungen. 

 (3) Der Verein ist selbstlos tätig, verfolgt nicht in erster 

Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 (4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemä ßen Zwecke 

verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuw endungen aus 

Mitteln des Vereins. 

 (5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck  der 

Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäß ig hohe 

Vergütung, begünstigt werden. 

 (6) Jeder Beschluß über die Änderung von § 2 dieser Sa tzung ist 

vor der Anmeldung beim Registergericht dem zuständi gen Finanzamt 

vorzulegen. 

 

§  3 Geschäftsjahr  

 Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr . 

 

§  4 Vereinsfarben  

 Die Vereinsfarben sind grün-schwarz. 
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§  5 Verbandszugehörigkeit  

 (1) Der Verein gehört je nach Sportart den jeweiligen zuständigen 

Fachverbänden an. 

 (2) Die Zugehörigkeit zu weiteren Institutionen liegt im 

Entscheidungsbereich des erweiterten Vorstandes nac h Abstimmung 

mit einfacher Stimmenmehrheit. 

 

§  6 Mitgliedschaft und Aufnahme  

 (1) Mitglied des Vereins kann werden, wer den Sport au süben oder 

die Ziele des Vereins unterstützen will. Die Zahl d er Mitglieder 

ist grundsätzlich nicht begrenzt, jedoch kann der V orstand 

Aufnahmesperren anordnen, wenn und soweit die Belan ge des Vereins 

dies erforderlich oder zweckmäßig machen. 

 (2) Aufnahmegesuche (Beitrittserklärungen) sind dem Vo rstand auf 

dem dazu bestimmten Formular schriftlich einzureich en. Über das 

Aufnahmegesuch entscheidet der Vorstand. Er ist bef ugt 

Aufnahmegesuche, ohne Angaben von Gründen, abzulehn en. 

 (3) Durch seine Unterschrift unter das Aufnahmegesuch (Beitritts-

erklärung) unterwirft sich der Anmeldende der Satzu ng und 

sonstigen Bestimmungen des Vereins. Minderjährige m üssen das 

Aufnahmegesuch durch ihre gesetzlichen Vertreter mi t 

unterzeichnen lassen, die damit die Satzung und die  sonstigen 

Bestimmungen des Vereins für den Minderjährigen ver bindlich 

anerkennen. 

 (4) Die Mitglieder verzichten auf Schadensersatzansprü che gegen 

den Verein oder ein im Auftrag des Vereins handelnd es Mitglied, 

soweit nicht Vorsatz in Frage kommt und soweit ents tandene 

Schäden nicht durch die bestehenden Versicherungen gedeckt sind. 

Jedes Mitglied haftet für das von ihm benutzte Vere inseigentum 

nur im Falle vorsätzlicher oder fahrlässiger Beschä digung. 

 (5) Die Mitglieder des Vereins sind verpflichtet, dies e Satzung 

sorgfältig zu beachten. Sie haben nach innen und na ch außen alles 

zu unterlassen, was geeignet ist, dem Ansehen des V ereins und der 

Autorität der gewählten Vertreter zu schaden. 

 

§ 5 Arten der Mitgliedschaft  

 Der Verein umfaßt: Ehrenmitglieder § 8, 

ordentliche Mitglieder § 9, 

unterstützende Mitglieder § 10 und 

jugendliche Mitglieder § 11. 
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§ 8 Ehrenmitglieder  

 Ehrenmitglieder werden auf Vorschlag des Vorstande s von der 

Mitgliederversammlung mit 2/3-Stimmenmehrheit ernan nt. Sie haben 

die Rechte der ordentlichen Mitglieder. Zur Beitrag szahlung sind 

sie nicht verpflichtet. 

 

 

 

§ 9 Ordentliche Mitglieder  

 (1) Ordentliches Mitglied ist, wer den Sport im Verein  tätig 

ausüben will oder ausübt und das 16. Lebensjahr vol lendet hat. 

 (2) Die ordentlichen Mitglieder haben Sitz und Stimme in der 

Mitgliederversammlung. Sie haben ferner die Ihnen n ach der 

Satzung besonders zugewiesenen Rechte und Pflichten . 

 

§ 10 Unterstützende Mitglieder  

 (1) Unterstützendes Mitglied kann werden, wer den Spor t fördern, 

aber selbst nicht ausüben will. Die unterstützenden  Mitglieder 

haben Zutritt zu allen Veranstaltungen des Vereins,  

einschließlich der Mitgliederversammlung, an der si e mit vollem 

Stimmrecht -sofern sie das 16. Lebensjahr vollendet  haben- 

teilnehmen können. 

 

§ 11 Jugendliche Mitglieder  

 (1) Jugendliche werden nach der Maßgabe der vom Vorsta nd 

ergehenden Bestimmungen als jugendliche Mitglieder aufgenommen. 

Sie sind berechtigt, den Sport auszuüben und an den  

Jugendversammlungen, Mitgliederversammlungen und so nstigen 

Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 

 (2) Die jugendlichen Mitglieder des Vereins bilden die  

Jugendabteilung. Leiter der Jugendabteilung ist der  Jugendwart, 

der von der Mitgliederversammlung und der ansonsten  nicht 

stimmberechtigten Jugendlichen gewählt wird. Die Ju gendordnung 

wird vom Vorstand im Einvernehmen mit dem Jugendwar t erstellt. 

 (3) Jugendliche Mitglieder, die das 16. Lebensjahr vol lendet 

haben, werden nach Maßgabe der Satzung ordentliche Mitglieder. 

Sie haben alsdann den Ihrer Altersklasse entspreche nden Beitrag 

zu zahlen. 

 

 

 

 



4 

§ 12 Beendigung der Mitgliedschaft  

 (1) Die Mitgliedschaft endet 

a) durch Austritt, 

b) durch Ausschluß oder 

c) durch Tod. 

 (2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber 

einem Mitglied des Vorstandes. Er ist zum Schluß ei nes 

Kalenderquartals unter Einhaltung einer Kündigungsf rist von sechs 

Wochen zulässig. Über eine nicht fristgerechte Künd igung behält 

sich der Vorstand im Einzelfall das Entscheidungsre cht vor. 

     Der Austritt eines Jugendlichen muß von seinem  gesetzlichen 

Vertreter mit unterzeichnet sein. 

 (3) Der Ausschluß kann erfolgen wegen: 

  a) gröblichen Verstoßes gegen die Zwecke des Vereins,  gegen 

     die Vereinsdisziplin und die Kameradschaft ode r gegen die 

     Vereinsorgane, 

b) schwerer Schädigung des Ansehens oder der Belange des  

     Vereins. 

 Mitglieder die trotz mehrfacher Aufforderung bis z um Ende des 

Geschäftsjahres dem Verein gegenüber ihre laufenden  

Verbindlichkeiten aus der vorhergehenden Zeit nicht  bereinigt 

haben, verlieren ihre Recht als Vereinsmitglieder u nd können 

ebenfalls ausgeschlossen werden. 

 (4) Den Ausschluß eines Mitgliedes beschließt der Vors tand. Vor 

der Beschlußfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer 

angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich persö nlich oder 

schriftlich dem Vorstand gegenüber zu rechtfertigen . Der Beschluß 

über den Ausschluß ist mit Gründen zu versehen und dem Mitglied 

mittels eingeschriebenen Briefes bekanntzugeben. 

 (5) Gegen den Ausschließungsbeschluß der Vorstandes st eht dem 

Mitglied das Recht der Berufung an den Ältestenrat zu. Der 

Ältestenrat hat dann in Zusammenarbeit mit dem Vors tand zu 

befinden. Mit 2/3-Stimmenmehrheit kann der bestehen de Beschluß 

geändert werden. Die Berufung muß innerhalb von ein em Monat ab 

Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich 

eingelegt werden. Macht das Mitglied von seinem Rec ht der 

Berufung gegen den Beschluß keinen Gebrauch oder ve rsäumt es die 

Berufung, so unterwirft es sich damit dem Ausschlie ßungsbeschluß 

mit der Folge, daß die Mitgliedschaft als beendet g ilt. Der 

Vorstand ist verpflichtet, die Beschwerde dem Ältes tenrat zur 

Überprüfung vorzulegen. Geschieht dies nicht, gilt der 

Ausschließungsbeschluß als nicht erlassen. 
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 (6) Bei Ausschluß eines Jugendlichen sind die nach Abs . 4 und 5 

erforderlichen Bekanntmachungen zu Händen des geset zlichen 

Vertreters zu erklären. 

 (7) Die Haftung des Mitgliedes für seine Verbindlichke iten wird 

weder durch den Austritt noch durch den Ausschluß b erührt. 

 (8) Bei Tod erlischt die Mitgliedschaft mit sofortiger  Wirkung. 

 (9) Mit Verlust der Mitgliedschaft erlöschen alle Rech te und 

Pflichten gegenüber dem Verein. Das ausgeschiedene Mitglied hat 

keinen Anspruch auf Herausgabe eines Anteils des Ve rmögens. 

 

§ 13 Mitgliedschaft und Fälligkeit  

 (1) Die Höhe der Beiträge und der Aufnahmegebühr werde n auf 

Vorschlag mit Zustimmung der Mitgliederversammlung beschlossen. 

 (2) Die Mitglieder, mit Ausnahme der Ehrenmitglieder ( § 8), sind 

zur Zahlung von Beiträgen verpflichtet. Sie sind vi erteljährlich 

im voraus zu entrichten. Sie sind bei den dazu beau ftragten 

inkasso-berechtigten Mitgliedern bar einzuzahlen od er auf das 

Vereinskonto, zu Gunsten der entsprechenden Abteilu ng, zu 

überweisen. Zahlungen werden grundsätzlich mit der ältesten 

Schuld verrechnet. 

 (3) Der Vorstand ist ermächtigt, Beiträge zu stunden u nd in 

besonderen Fällen mit Zustimmung des Ältestenrates,  Ermäßigung 

oder Erlaß von Beiträgen zu gewähren. 

 (4) Falls die Mitgliederbeiträge und die sonstigen Ein nahmen zur 

Deckung der Ausgaben nicht ausreichen, kann die 

Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstandes 

außerordentliche Beiträge beschließen. 

 (5) Mitglieder die zum Grundwehrdienst oder Ersatzdien st 

einberufen werden, bleiben für die Dauer Ihres Grun dwehrdienstes 

oder Ersatzdienstes von der Beitragszahlung befreit . Hierüber muß 

ein Nachweis erbracht werden. 

 

§ 14 Organe des Vereins  

 Organe des Vereins sind: 

1. der Vorstand (§§ 15 bis 18), 

2. der erweiterte Vorstand (§ 19), 

3. die Mitgliederversammlungen (§§ 20 bis 24), 

4. der Ältestenrat (§ 25 und § 26) und 

5. die Jugendversammlung (§ 27). 
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§ 15 Der Vorstand  

 Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 

1. der 1. Vorsitzende, 

2. der 2. Vorsitzende (Geschäftsführer), 

3. der Schatzmeister und 

4. der Schriftführer (dieser ohne Stimmrecht). 

 

§ 16 Aufgaben des Vorstandes  

 (1) Der Verein wird durch den 1. oder 2. Vorsitzenden gerichtlich 

und außergerichtlich im Sinne des § 26 BGB vertrete n. Jeder von 

Ihnen ist allein vertretungsberechtigt. 

 (2) Die Namen der Vorstandsmitglieder sind dem Amtsger icht 

innerhalb von vier Wochen nach der Wahl bekanntzuge ben. 

 (3) Dem 2. Vorsitzenden (Geschäftsführer) obliegt die Erledigung 

des Schriftverkehrs mit Personen und Vereinen, die Anfertigung 

der zur Erleichterung der Beschlüsse des Vorstandes  und der 

Mitgliederversammlungen erforderlichen Schriftstück e und 

Handlungen. 

 (4) Über Verhandlungen und Beschlüsse des Vorstandes i st 

Protokoll zu führen, das von dem 1. Vorsitzenden zu  unterzeichnen 

ist. 

 (5) Dem Schatzmeister obliegt die Verwaltung des 

Vereinsvermögens. Er verwaltet die Kasse des Verein s, führt Buch 

über alle Einnahmen und Ausgaben und hat in jeder 

Jahreshauptversammlung einen Rechenschaftsbericht ü ber die 

Kassenführung abzugeben. Er nimmt alle Ein- und Aus zahlungen für 

Vereinszwecke gegen Quittung vor. 

(6) Zu allen Sitzungen, in denen Fragen der selbständi gen 

Abteilungen besprochen werden, sind die jeweiligen 

Abteilungsleiter hinzuzuziehen. Der Vorstand ist be rechtigt, den 

Vorsitzenden oder ein Mitglied des Vereins zur Vorn ahme von 

ordentlich beschlossener Rechtsgeschäfte jeder Art für den Verein 

zu ermächtigen. Der Vorstand ist den Mitgliedern de s Vereins für 

seine Geschäftsführung verantwortlich.  

 

§ 17 Amtsdauer des Vorstandes  

 (1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung au f die Dauer 

von zwei Jahren, vom Tage der Wahl an gerechnet, ge wählt; er 

bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt . Jedes 

Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. 
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(2)  Wählbar sind nur ordentliche und unterstützende M itglieder, die 

dem Verein mindestens ein Kalenderjahr angehören un d das 18. 

Lebensjahr vollendet haben. Scheidet ein Mitglied d es Vorstandes 

während der Amtsperiode aus, so wählt die Mitgliede rversammlung 

einen Nachfolger für die restliche Amtsdauer des Au sgeschiedenen. 

 

§ 18 Beschlußfassung des Vorstandes  

 (1) Der Vorstand faßt seine Beschlüsse im allgemeinen in 

Vorstandssitzungen, die vom Vorsitzenden, bei desse n Verhinderung 

vom stellvertretenden Vorsitzenden, schriftlich ode r mündlich 

einberufen werden. In jedem Fall ist eine Einberufu ngsfrist von 

drei Tagen einzuhalten. Einer Mitteilung der Tageso rdnung bedarf 

es nicht. Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mind estens zwei 

Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei der Beschluß fassung 

entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen S timmen. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiter s der 

Vorstandssitzung. Die Vorstandssitzung leitet der V orsitzende, 

bei dessen Verhinderung der stellvertretende Vorsit zende. Die 

Beschlüsse des Vorstandes sind zu Beweiszwecken zu protokollieren 

und vom Sitzungsleiter zu unterschreiben. Die Niede rschrift soll 

Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der Te ilnehmer, die 

gefaßten Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis ent halten. 

(2) Ein Vorstandsbeschluß kann auf schriftlichem Wege gefaßt 

werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmu ng zu der zu 

beschließenden Regelung erklären.  

 (3) Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer P erson ist 

unzulässig. 

 

§ 19 Der erweiterte Vorstand  

 (1) Für die Bildung eines erweiterten Vorstandes ist 

Voraussetzung, daß mehr als eine selbständige Abtei lung besteht. 

(2) Der erweiterte Vorstand setzt sich wie folgt zusam men: 

    1. alle Mitglieder des Vorstandes und 

    2. alle Abteilungsleiter der selbständigen Abte ilungen. 

 

§ 20 Die Mitgliederversammlung  

 (1) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied, d aß das 16. 

Lebensjahr vollendet hat, eine Stimme. 

 (2) Die Mitgliederversammlung ist unter anderem für fo lgende 

Angelegenheiten zuständig:   
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 1. Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haus haltsplans für  
    das nächste Geschäftsjahr; Entgegennahme des Ja hresberichtes  
    des Vorstandes; Entlastung des Vorstandes. 

 2. Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit der Jah resbeitrags; 

 3. Wahl und Abberufung der Mitglieder der unter § 14 Nr. 1., 2. 
    und 4. fallenden Organe. 

 4. Beschlußfassung über Änderung der Satzung und ü ber die Auf- 
    lösung des Vereins; 

 5. Ernennung von Ehrenmitgliedern. 

 (3) In den Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsb ereich des 

Vorstandes fallen, kann die Mitgliederversammlung E mpfehlungen an 

den Vorstand richten. Der Vorstand kann seinerseits  in 

Angelegenheiten seines Zuständigkeitsbereiches die Meinung der 

Mitglieder einholen. 

 

 

§ 21 Einberufung der Mitgliederversammlung  

 (1) Die Jahreshauptversammlung muß spätestens drei Mon ate nach 

Ablauf des Geschäftsjahres am Sitz des Vereins durc hgeführt 

werden. 

(2) Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist  von vier 

Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung ei nberufen. Die 

Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladu ngsschreibens 

folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mit glied als 

zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein 

schriftlich bekanntgegebene Adresse gerichtet ist. Die 

Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 

 

§ 22 Beschlußfassung der Mitgliederversammlung  

 (1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, b ei dessen 

Verhinderung von einem anderen Vorstandsmitglied , geleitet. Ist 

kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versa mmlung den 

Leiter. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für  die Dauer des 

Wahlgangs und der vorhergehenden Diskussion einem W ahlausschuß 

übertragen werden. 

(2) Der Protokollführer wird vom Versammlungsleiter 

vorgeschlagen; zum Protokollführer kann auch ein Ni chtmitglied 

vorgeschlagen werden. 

 (3) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsle iter. Die 

Abstimmung muß schriftlich durchgeführt werden, wen n ein Drittel 

der bei der Abstimmung anwesenden stimmberechtigten  Mitglieder 

dies beantragt. 
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 (4) Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. De r 

Versammlungsleiter kann Gäste zulassen. Über die Zu lassung der 

Presse, des Rundfunks und des Fernsehens beschließt  die 

Mitgliederversammlung. 

 (5) Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der 

Teilnehmerzahl in jedem Fall beschlußfähig. Hierauf  ist in der 

Einladung hinzuweisen. 

 (6) Die Mitgliederversammlung faßt ihre Beschlüsse im allgemeinen 

mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Sti mmen; 

Stimmenenthaltungen bleiben daher außer Betracht. Z ur Änderung 

der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von drei Viert el der 

abgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des Ver eins eine 

solche von vier Fünfteln erforderlich. Eine Änderun g des Zwecks 

des Vereins kann nur mit Zustimmung aller Mitgliede r beschlossen 

werden. Die schriftliche Zustimmung der in der 

Mitgliederversammlung nicht erschienenen Mitglieder  kann nur 

innerhalb eines Monats gegenüber dem dem Vorstand e rklärt werden. 

 (7) Für Wahlen gilt folgendes: 

 Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen de n Kandidaten 

statt, die die gleiche Anzahl von Stimmen auf sich vereinigen. 

 (8) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein 

Protokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen Versammlu ngsleiter und 

dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es soll f olgende 

Feststellung enthalten: Ort und Zeit der Versammlun g, die Person 

des Versammlungsleiters und des Protokollführers, d ie Zahl der 

erschienenen Mitglieder, die einzelnen Abstimmungse rgebnisse und 

die Art der Abstimmung. Bei Satzungsänderung soll d er genaue 

Wortlaut angegeben werden. 

 

§ 23 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung der Mitglied erversammlung  

 (1) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der 

Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich bea ntragen, daß 

weitere Angelegenheiten auf die Tagesordnung gesetz t werden. 

 (2) Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die e rst in der 

Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt d ie 

Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrags ist eine Mehrheit 

von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen e rforderlich. 
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§ 24 Die außerordentliche Mitgliederversammlung  

 (1) Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche 

Mitgliederversammlung einberufen. Diese muß einberu fen werden, 

wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder we nn die 

Einberufung von 

40 % aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der 

Gründe vom Vorstand verlangt wird. 

 (2) Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gel ten die §§ 

20, 21, 22 und 23 dieser Vereinssatzung entsprechen d.  

 

§ 25 Der Ältestenrat  

 (1) Der Ältestenrat besteht aus drei Mitgliedern. Er w ird auf die 

Dauer von einem Jahr, vom Tage der Wahl an gerechne t, von der 

Mitgliederversammlung gewählt; er bleibt jedoch bis  zur Neuwahl 

des Ältestenrates im Amt. Jedes Mitglied des Ältest enrates ist 

einzeln zu wählen. Wählbar sind nur Vereinsmitglied er, die dem 

Verein mindestens ein Kalenderjahr angehören. Vorst andsmitglieder 

können nicht zugleich Mitglieder des Ältestenrates sein.  

(2) Voraussetzung für die Erstehung eines Ältestenrate s ist eine 

Mindestmitgliederzahl von dreißig Mitgliedern nötig . Wird die 

Voraussetzung von Satz 1 dieses Absatzes nicht erfü llt, werden 

die Aufgaben des Ältestenrates durch die Mitglieder versammlung 

wahrgenommen. 

 (3) Der Ältestenrat muß einberufen werden, wenn mindes tens zwei 

Mitglieder des Ältestensrates die Einberufung schri ftlich 

begründet vom Vorstand verlangen. Wird dem Verlange n innerhalb 

einer Frist von zwei Wochen nicht entsprochen, sind  die 

Mitglieder des Ältestenrates, die die Einberufung d es 

Ältestenrates vom Vorstand verlangt haben, berechti gt, selbst den 

Ältestenrat einzuberufen. 

 ( 4) Zu den Sitzungen des Ältestenrates haben alle Mitg lieder des 

Vorstandes Zutritt. 

 (5) Der Ältestenrat bildet seinen Beschluß in Zusammen hang mit 

dem Vorstand durch Beschlußfassung. Bei der Beschlu ßfassung 

entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen S timmen. 

Beschlußfassungen des Ältestenrates bedürfen einer 

Mindestanwesenheit von drei Mitgliedern. Die Beschl üsse des 

Ältestenrates sind zu Beweiszwecken zu protokollier en und vom 

jeweiligen Sitzungsleiter und Protokollführer zu un terschreiben. 
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(6) Scheidet ein Mitglied des Ältestenrates vorzeitig aus, so wählt 

der Ältestenrat in Verbindung mit dem Vorstand für die restliche 

Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds einen Nachf olger. 

 

§ 25 Aufgaben des Ältestenrates  

 (1) Der Ältestenrat entscheidet in allen in der Satzun g 

aufgeführten Fällen und in Streitfällen zwischen de n Mitgliedern 

des Vereins. Er hat weiterhin die Aufgabe den Vorst and in 

wichtigen Vereinsangelegenheiten zu beraten. 

 (2) Der Ältestenrat hat dem Vorstand gegenüber kein 

Weisungsrecht. 

 

§ 27 Die Jugendversammlung  

 entfällt zur Zeit 

 

§ 28 Die Kassenprüfer  

 Die Kassenprüfer haben die Kasse mindestens einmal  im Jahr zu 

überprüfen und der Jahreshauptversammlung schriftli ch Bericht zu 

erstatten. Von besonderen Vorkommnissen oder Beanst andungen ist 

dem Vorstand über den Geschäftsführer sofort Kenntn is zu geben. 

Die Prüfung erstreckt sich nur auf die Richtigkeit der Verbuchung 

in Verbindung mit den Belegen. Die Kassenprüfer dür fen kein 

Mitglied des Vorstandes sein. 

 

§ 29 Auflösung des Vereins  

 (1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer ei gens zur 

Beschlußfassung hierüber einberufenen Mitgliederver sammlung 

beschlossen werden. Der Auflösungsbeschluß bedarf d er vier 

Fünftel Stimmenmehrheit der anwesenden stimmberecht igten 

Mitglieder. 

 (2) Sollten sich 25 Mitglieder des Vereins bereite rklären, den 

Verein fortzuführen, so kann ein Auflösungsbeschluß  nicht wirksam 

werden. 

 (3) Bei der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall  

steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Ve reins an die 

“Elterninitiative Kinderkrebsklinik e. V.”, Postfac h 280113, 

Ohlauer Weg 14 in 4000 Düsseldorf 12 (VR 5841 vom N ovember 1979), 

die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnüt zige Zwecke zu 

verwenden hat. 
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(4) Im Falle der Überschuldung des Vereins hat der Vorstand das 

Konkursverfahren oder das gerichtliche Vergleichsve rfahren zu 

beantragen. Durch die Eröffnung des Konkurses verli ert der Verein 

seine Rechtsfähigkeit. Sollte der Verein zum Zeitpu nkt seiner 

Auflösung verschuldet sein, ohne daß hierdurch ein Antrag auf 

Eröffnung des Konkursverfahrens erforderlich würde,  so hat der 

Vorstand die Liquidatoren zu bestimmen, die die Abw icklung nach 

den gesetzlichen Bestimmungen vorzunehmen haben. 

 

 Wirksamkeit der Satzung  

 Der Verein hat sich diese Satzung in der Gründungs versammlung am 

15. November 1983 gegeben. 

 Die vorstehende Satzung wurde durch Beschlüsse 

Mitgliederversammlungen vom 20. Februar 19984, 2. A pril 1984 und 

vom 10.02.1992 in den §§ 16, 24 und 29 geändert. 

 

 Eintragung in das Vereinsregister  

 Der Verein wurde am 4. Mai 1984 in das Vereinsregi ster des 

Amtsgerichts Düsseldorf unter Nummer 6314 mit dem G ründungsnamen 

Sportclub Urdenbach e.V.eingetragen. 

 

 

Düsseldorf-Benrath, den 21.03.2003 


